
 

 

  

 

 
Frau Präsidentin 
des Nationalrates 
Doris Bures 
Parlament 
1017 Wien 
 

 Wien, am 23. April 2015
GZ. BMF-310205/0044-I/4/2015

 
 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! 

 

Auf die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 3947/J vom 27. Februar 2015 der 

Abgeordneten Rupert Doppler, Kolleginnen und Kollegen beehre ich mich Folgendes 

mitzuteilen: 

 

Zu 1. bis 7.: 

Zu gegenständlichem Fall wird darauf hingewiesen, dass hier das Bundesministerium für 

Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft grundsätzlich der Antragsteller gegenüber der  

EU-Kommission ist. Materiell ist Dr. Roland Grabner als zuständiger Abteilungsleiter im 

Bundesministerium für Finanzen der Experte, der bei Nachfragen der Europäischen 

Kommission Auskunft geben kann. Es ist selbstverständlich, dass die Expertinnen und 

Experten des Bundesministeriums für Finanzen, in deren in der Geschäfts- und 

Personaleinteilung festgelegten Zuständigkeitsbereich Anträge auf Genehmigung von 

Beihilfen anstehen, mit der zuständigen Abteilung des Bundesministeriums für Wissenschaft, 

Forschung und Wirtschaft in Kontakt treten und entsprechende Vorarbeiten leisten. Ebenso 

selbstverständlich ist, dass diese Handlungen mit Zustimmung der Ressortleitung und nicht 

im eigenen Namen erfolgen.  
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Die Bezeichnung „Bewilligungsbehörde“ ist insofern nicht zutreffend, als es sich um die 

betroffene Behörde handelt, in deren Zuständigkeitsbereich die Beihilfe vollzogen wird. Es 

muss in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen werden, dass die Europäische 

Kommission darauf Wert legt, dass in der beanstandeten Zeile des Formulars nicht ein 

oberster Vertreter der Behörde, sondern ein unmittelbar damit befasster Mitarbeiter als 

zuständige Ansprechperson in der fachlich zuständigen Behörde eingetragen wird. Dies ist 

bei Dr. Roland Grabner der Fall und die Anführung seines Namens daher auch ausschließlich 

so zu verstehen. Die Europäische Kommission wurde dessen ungeachtet bereits ersucht, 

dies deutlicher zum Ausdruck zu bringen. 

 

Der Bundesminister: 

Dr. Schelling 
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